
des Geständnisses liegt vor allem darin, daß 
der Beschuldigte bzw. Angeklagte, wenn er 
der Täter ist, die umfangreichsten und de
tailliertesten Kenntnisse über die Straftat 
und ihre Umstände besitzt und sie zusam
menhängend darlegt.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, 
daß auch die Möglichkeit besteht, daß aus 
den verschiedensten Gründen falsche Ge
ständnisse abgegeben werden. Es ist des
halb unbedingt erforderlich (auch wenn der 
Beschuldigte gleich bei der ersten Verneh
mung voll geständig ist), das Geständnis zu 
überprüfen und alle Beweismittel zu si
chern. Dabei bietet gerade das Geständnis 
in den meisten Fällen eine gute Grundlage, 
um weitere Beweismittel zu erkennen, die 
dann entscheidende Beweisgründe für den 
Nachweis der Wahrheit des Geständnisses 
und der aus ihm gewonnenen Erkenntnisse 
bilden. Ein Geständnis ist. nur dann ein ge
eignetes Beweismittel, wenn sein Wahr
heitswert eindeutig bestimmt worden ist.

Prinzipiell ist das Geständnis für den 
Nachweis der Schuld des Beschuldigten 
bzw. Angeklagten nicht erforderlich, wenn 
auf der Grundlage der anderen Beweismit
tel Erkenntnisse zu allen Elementen der Be
weisführung gewonnen und ihr Wahrheits
gehalt nachgewiesen werden kann. Das Ge
ständnis erlangt jedoch besondere Bedeu
tung, wenn zwar wesentliche Erkenntnisse 
auf Grund anderer Beweismittel gewonnen 
werden konnten, die Beweiskette jedoch 
nicht völlig geschlossen werden kann. In 
diesem Falle ermöglicht erst das Geständnis 
und die darin enthaltenen zusätzlichen In
formationen, zu neuen Beweismitteln zu 
'gelangen, die Beweiskette zu schließen und 
ein lückenloses Bild über alle zum Gegen
ständ, der Beweisführung gehörenden Tat
sachen zu erhalten.

Das darf jedoch nicht dazu führen, ein 
Geständnis unter allen Umständen erlangen 
zu wollen. Im Strafverfahren der DDR 
wird ausnahmslos jede Form der Geständ
niserpressung verboten und in schweren 
Fällen sogar unter Strafe gestellt..

Es ist deshalb darauf zu achten, daß — ins
besondere im Ermittlungsverfahren — 
jede Aussage des Beschuldigten bzw. An
geklagten gewissenhaft protokolliert wird, 
damit ein Vorbringen des Angeklagten,

auf ihn sei zur Erlangung des Geständnis
ses mit ungesetzlichen Methoden einge
wirkt Wörden, widerlegt werden kann.
Im übrigen ist jede Form der Vernehmung 
zu vermeiden, die den Anschein hervor- 
rufen kann, einen Druck ausüben zu wol-' 
len, um ein Geständnis zu erlangen.

Das sozialistische Strafverfahren ver
zichtet auf alle Methoden der Geständnis
erlangung, die die Würde der Persönlich
keit verletzen und die Stellung des Ange
klagten oder Beschuldigten als Prozeßsub
jekt beeinträchtigen oder ausschalten.

Bei der Würdigung des Geständnisses 
und der damit verbundenen Bestimmung 
seines Wahrheitsgehaltes sind besonders 

„ zu beachten
— die Übereinstimmung mit den anderen 

Beweismitteln
— die Persönlichkeit des Beschuldigten 

bzw. Angeklagten
— die Art und die Umstände des Zustan

dekommens des Geständnisses
— die Einstellung des Beschuldigten bzw. 

Angeklagten zu seinem eigenen Ge
ständnis (Widerrüf).
Ein besonderes Problem ergibt sich bei 

der Würdigung des widerrufenen Geständ
nisses/10 Hat der Beschuldigte oder Ange
klagte ein Geständnis widerrufen, so ist 
der Wahrheitsgehalt dieser Aussa'gen zu 
überprüfen. Erst auf der Grundlage einer 
exakten Auseinandersetzung mit allen Tat
sachen kann der Beweiswert des Geständ
nisses oder des Widerrufs beurteilt werden.- 

Beim Widerruf eines Geständnisses sind 
in diesem Sinne zwei Grundformen der 
Beweisführung möglich, die sich nach 
Qualität und Quantität der anderen vor
handenen Beweismittel richten. Sind aus
reichend andere Beweismittel Vorhanden, 
so kann auf das Geständnis'zunächst ver
zichtet und der Beweis auf der. Grundlage 
dieser Beweismittel geführt werden. Dann 
ergibt sich am Abschluß der Beweisführung 
auch die Möglichkeit, den Wahrheitswert , 
des Geständnisses zu bestimmen. Liegen * S.

40 Vgl. „OG-Urteil vom 16. 5. 1972“, in: Ent
scheidungen des Obersten Gerichts der 
DDR in Strafsachen, Bd. 14, Berlin 1975,
S. 139 und „OG-Urteil vom 14. 11.1973“ in: 
Entscheidungen des Obersten Gerichts der 
DDR in Strafsachen, Bd. 15, Berlin 1976,
S. 70.
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